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1. Änderungssatzung der Satzung der Landeshauptstadt Potsdam über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum

Erstellungsdatum: 13.10.2022
Freigabedatum:

Einreicher: Fachbereich Wohnen, Arbeit und Integration 

Beratungsfolge: Empfehlung Entscheidung

Datum der Sitzung Gremium

09.11.2022 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

1. Änderungssatzung der Satzung der Landeshauptstadt Potsdam über das Verbot der 
Zweckentfremdung von Wohnraum - Zweckentfremdungsverbotssatzung Potsdam (ZwEVSP)

Überweisung in den Ortsbeirat/die Ortsbeiräte: Nein
Ja, in folgende OBR:

Anhörung gemäß § 46 Abs. 1 BbgKVerf
zur Information



Finanzielle Auswirkungen? Nein Ja
Das Formular „Darstellung der finanziellen Auswirkungen“ ist als Pflichtanlage beizufügen

Fazit Finanzielle Auswirkungen:

Oberbürgermeister Geschäftsbereich 1 Geschäftsbereich 2

Geschäftsbereich 3 Geschäftsbereich 4

Geschäftsbereich 5



Berechnungstabelle Demografieprüfung:

Wirtschaftswachs -
tum  fördern, 

Arbeitsplatzan-
gebot erhalten 
bzw. ausbauen 
Gewichtung: 30

Ein Klim a von 
Toleranz und 

Offenheit in der 
Stadt fördern 

Gewichtung: 10

Gute Wohnbe-
dingungen für 

junge Menschen 
und Fam ilien 
erm öglichen 

Gewichtung: 20

Bedarfsgerechtes  
und qualitativ 
hochwertiges  

Betreuungs - und 
Bildungsangebot für 
Kinder u. Jugendl. 

anbieten 
Gewichtung: 20

Selbs tbe-
s tim m tes  

Wohnen und 
Leben bis  ins  

hohe Alter 
erm öglichen 

Gewichtung: 20

W irkungs-
index 

Demografie

Bewertung 
Demografie-

relevanz

0 keine

Klimaauswirkungen

positiv negativ X keine

Fazit Klimaauswirkungen:

keine

Begründung:

Die mit Amtsblatt Nr. 19 am 29. April 2021 veröffentlichte Satzung der Landeshauptstadt Potsdam über das 
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (ZwEVSP) vom 25. März 2021 erfordert in
§ 11 Ordnungswidrigkeiten Absatz 1 Anstrich 2 (hier § 7 in § 8) und 3 (hier § 8 in § 9) eine Korrektur. Der 
Zitierfehler ist durch eine Änderungssatzung zu korrigieren. Ohne Korrektur kann bei einem Verstoß gegen 
die in § 8 festgesetzte Anordnung zur Rückführung von Wohnraum und § 9 festgesetzte Verpflichtung zur 
Auskunft kein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Anlagen

I. 1. Änderungssatzung der Satzung der Landeshauptstadt Potsdam 
über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum – 
Zweckentfremdungsverbotssatzung Potsdam (ZwEVSP)

II. Synopse


